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[1694 n . Juli 4 . ] B
BESTAETIGUNG DER APPELLATIONSRECHTE DER STADT BREMGARTEN DURCH

AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG

Ammann und Rat hätten sich von den Gesandten [Johann Weber , Chri-



stoph Andermatt ] über die jüngst an der Jahrrechnung zu Baden

gepflogenen Verhandlungen wegen der Appellationsrechte der Stadt

Bremgarten orientieren lassen . ^ Demzufolge hätten die in der Graf¬

schaft Baden regierenden Orte von Bremgarten verlangt , ihnen die

diesbezüglichen Freiheitsbriefe vorzuweisen . Aufgrund dieser Auf¬

forderung sei heute Schultheiss [Johann ] Balthasar Ritzart mit

den entsprechenden Dokumenten vor Ammann und Rat erschienen , ha¬

be um die Bestätigung ihrer alten Rechte nachgesucht und darauf

hingewiesen , dass diese ihre Freiheiten anlässlich der Erneue¬

rung ihres Stadtrechtes von 1612 von den eidg . Orten gutgeheis¬

sen und im Badener Urbar eingetragen worden seien.

Aufgrund dieser Unterlagen bestätige man , dass Blutgerichtsfäl¬

le , soweit sie in der Stadt und deren Friedkreis begangen würden,

einzig vom Gericht Bremgartens abgeurteilt und nirgendwoanders-

hin weitergezogen werden dürften . In Zivilfällen jedoch solle

- ebenfalls aufgrund des Stadtrechts von 1612 - die Appellation

vor die regierenden Orte in Baden weiterhin gestattet sein . Auch
in allen andern Punkten belasse man die Stadt bei ihren alten

Freiheiten und Gerechtigkeiten.

VeA Handel um [Johann Baptist ] Welssenbach sei nach Baden zu oenweLsen.

1) vgl . EA VI 2, 2037 Art . 260

Kopie - Notiz von anderer Hand
AH 21 , 101- 102 - Blatt 102V leer
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